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Produktdatenblatt – eks Instrumentenbürsten

Artikelnummern 
ek 11-80 – Bürste mit Edelstahlborsten 
ek 11-82 – Bürste mit Messingborsten 
ek 11-84 – Bürste mit Nylonborsten 
ek 11-86 – Bürste mit Nylonborsten, doppelseitig 

Eigenschaften
 Ideal zum Reinigen aller Arten von Instrumenten und Bohrern

 Instrumentenbürsten mit Nylonborsten sind für Autoklaven bis 134 °C geeignet

 Ergonomischer Griff

Gebrauchsanweisung 
 Bitte testen Sie die eks Instrumentenbürsten vor dem Einsatz an einer nicht sichtbaren Stelle.

Für eventuelle Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Technische Spezifikationen
 Griffmaterial: Kunststoff 

 Farbe: blau 

 Borstenmaterialien: Edelstahl, Messing, Nylon 

 Länge: ca. 18 cm 

Der Inhalt dieses Handbuchs basiert auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von 
Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme hängt die Wirkung unserer Produkte von vielen Parametern ab, die wir 
nicht beurteilen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeine Aussagen zur Funktion unserer 
Produkte nicht möglich. Die Informationen in diesem Handbuch stellen daher unverbindliche Richtlinien dar, die dem technisch versierten 
Leser Hinweise zu Einsatzmöglichkeiten geben sollen. Die Informationen in diesem Handbuch beinhalten keine Eigenschaftszusicherungen 
oder Gewährleistungen oder Garantien für die Eigenschaften oder die Eignung dieses Produkts für eine bestimmte Anwendung. Vor der 
Verwendung ist es unbedingt erforderlich, dieses Produkt in der Anwendung zu testen Stellen Sie sicher, dass das Produkt und seine 
Verwendung sicher, wirtschaftlich und uneingeschränkt geeignet sind. Es sollte mit der gebotenen Sorgfalt vorgegangen werden. Wir 
behalten uns das Recht vor, die Informationen in diesem Handbuch jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen 
dieses Handbuchs verlieren ihre Gültigkeit. Aktualisierung: 2. Juni 2016 


